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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 10. Februar 2017238

2022

Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 2. Februar 2017

Auf Grund der §§ 6 Absatz 2 und 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), von denen § 6 durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966) geändert worden ist, hat die Landschafts-
versammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe in ihrer Sitzung am 2. Februar 2017 folgende Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

§ 10 der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Januar 1995 (GV. NRW. S. 72), die durch Satzung vom 
18. September 2014 (GV. NRW. S. 532) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Bekanntmachungen

Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen sowie 
sonstige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffent-
liche Bekanntmachungen werden vollzogen durch Be-
reitstellung im Internet unter http://www.lwl.org/LWL/
Der_LWL/Organisation/Zahlen-Fakten-Dokumente/Be-
kanntmachungen. Nachrichtlich wird auf die erfolgte 
Bereitstellung und die Internetadresse im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Münster, den 2. Februar 2017

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der 
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 2. Februar 2017

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2017 S. 238

2022

Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung 

der Mitglieder der Landschaftsversammlung
und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger 
in den Ausschüssen sowie über Zuwendungen 

an Fraktionen und Gruppen
(Entschädigungssatzung)

Vom 2. Februar 2017

Auf Grund der §§ 6, 7 Absatz 1 Buchstabe d und des § 16 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) 
geändert worden ist, hat die Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe am 2. Februar 2017 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Entschädigung der Mitglieder der 
Landschaftsversammlung und der sachkundigen Bürge-
rinnen und Bürger in den Ausschüssen sowie über Zu-
wendungen an Fraktionen und Gruppen (Entschädi-
gungssatzung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1995 (GV. NRW. S. 204), die zuletzt durch Sat-
zung vom 5. Februar 2015 (GV. NRW. S.  218) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

  „§ 1 
  Arten der Entschädigung

  Die Mitglieder der Landschaftsversammlung und die 
sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im Sinne von 
§  13 Absatz  3 Satz  2 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S.  966) geändert 
worden ist und der §§  11 Absatz  2 und 12 Absatz  1 
des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder-und 
Jugendhilfegesetzes vom 12. Dezember 1990 (GV. 
NRW. S. 664), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2014 (GV. NRW. S. 336) geändert worden ist, er-
halten nach näherer Bestimmung der §§ 2 bis 7 dieser 
Satzung 

 1.   Aufwandsentschädigung ausschließlich als Sit-
zungsgeld (Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung) bzw. Sitzungsgeld (sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger)

 2.  Fahrkostenerstattung

 3.  Übernachtungsgeld

 4.  Dienstreisenvergütung

 5.  Ersatz für Verdienstausfall

 6.  Kinderbetreuungskosten.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung 
erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Landschaftsversammlung, ihrer Ausschüsse, Un-
terausschüsse und Kommissionen für Anwesenheit, 
die durch die Anwesenheitsliste nachgewiesen ist, 
eine Aufwandsentschädigung ausschließlich als 
Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
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vom 5. Mai 2014 (GV. NRW. S.  276), die zuletzt 
durch die Zweite Verordnung zur Änderung der 
Entschädigungsverordnung vom 30. November 
2016 (GV. NRW. S. 1036) geändert worden ist. Das-
selbe gilt für die Teilnahme an maximal 150 Sit-
zungen pro Kalenderjahr der Fraktionen, ihrer 
Vorstände und Arbeitskreise sowie an Sitzungen 
der Gruppen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger 
erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Fach-
ausschüsse, Unterausschüsse und Kommissionen 
ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung. Dasselbe gilt für die Teilnahme 
an maximal 150 Sitzungen pro Kalenderjahr der 
Fraktionen, ihrer Vorstände und Arbeitskreise 
sowie an Sitzungen der Gruppen.“

3.  § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Den Mitgliedern der Landschaftsversammlung und 
den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern im Sinne 
des § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 3 der Landschafts-
verbandsordnung wird eine Übernachtungskostener-
stattung nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung und des Landesreisekostengesetzes vom 16. 
Dezember 1998 (GV. NRW. S. 738) in der jeweils gel-
tenden Fassung gezahlt, wenn die An- oder Abreise 
am Sitzungstag nicht möglich oder nicht zumutbar 
war.“

4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der zu zahlende Regelstundensatz wird auf 
17,00 EUR festgesetzt.“

 b)   Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden aufgeho-
ben.

5.  § 8 wird wie folgt gefasst:

 „§ 8 
 Zusätzliche Aufwandsentschädigung

  (1) Zu den Entschädigungen, die den Mitgliedern der 
Landschaftsversammlung nach den §§  2 bis 7 dieser 
Satzung zustehen, erhalten

 1.  die/der Vorsitzende der Landschaftsversammlung,

 2.   nicht mehr als zwei Stellvertretungen der/des Vor-
sitzenden der Landschaftsversammlung,

 3.  die Fraktionsvorsitzenden -

  a)   bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern 
auch ein(e) stellvertretende(r) Vorsitzende(r),  

  b)  mit mindestens 16 Mitgliedern auch zwei und 

  c)   mit mindestens 24 Mitgliedern auch drei stell-
vertretende Vorsitzende –,  

 4.  Ausschussvorsitzende 

  eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach §  16 
Absatz 2 der Landschaftsverbandsordnung in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 3 der Entschädigungsverordnung.

  (2) Aufwandsentschädigungen nach den §§ 1 bis 3 der 
Entschädigungsverordnung können nebeneinander 
bezogen werden, wenn sie auf mehreren Ämtern beru-
hen. Vorsitzende der Landschaftsversammlung oder 
deren Stellvertretungen, die gleichzeitig Fraktionsvor-
sitzende oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
sind, erhalten aus diesen Funktionen nur eine Auf-
wandsentschädigung nach §  3 der Entschädigungs-
verordnung. Insgesamt ist die Höhe der Aufwandsent-
schädigungen auf den 9-fachen Satz des Betrages der 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Land-
schaftsversammlung nach §  1 Absatz  2 Nummer  4 
Buchstabe a der Entschädigungsverordnung be-
grenzt.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in 
Kraft.

Münster, den 2. Februar 2017

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 2. Februar 2017

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2017 S. 238

221

Gesetz 
zur Ratifi zierung des Staatsvertrags 
über die gemeinsame Einrichtung 

für Hochschulzulassung vom 21. März 2016, 
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

 einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung“ 
und zur Änderung des Gesetzes 

über die Zulassung zum Hochschulstudium 
in Nordrhein-Westfalen

(Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz)
Vom 31. Januar 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Ratifi zierung des Staatsvertrags 
über die gemeinsame Einrichtung 

für Hochschulzulassung vom 21. März 2016, 
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung“ 
und zur Änderung des Gesetzes 

über die Zulassung zum Hochschulstudium 
in Nordrhein-Westfalen

(Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz)
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Artikel 1
Gesetz 

zur Zustimmung zum Staatsvertrag 
über die gemeinsame Einrichtung 

für Hochschulzulassung 
vom 21. März 2016

§ 1

(1) Dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland über die gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 (Staats-
vertrag) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird in der 
Anlage veröffentlicht.

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrags, 
der sich nach seinem Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 bemisst, 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben werden.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer 
Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für 
Hochschulzulassung“ vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S. 710), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Januar 
2012 (GV. NRW. S.  90) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Gemäß Artikel 2 Absatz  1 Nummer  1 des 
Staatsvertrags über die gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 21. März 
2016 (Staatsvertrag) Unterstützung der Hoch-
schulen, die Leistungen der Stiftung in An-
spruch nehmen.“

  bb)   In Satz 2 werden das Wort „Zulassungsverfah-
ren“ durch die Wörter „Zulassungs- und An-
meldeverfahren“ ersetzt und nach dem Wort 
„Errichtung“ die Wörter „und den Betrieb“ 
eingefügt.

 b)   In Nummer  2 wird die Angabe „Artikel 2 Nr.  2“ 
durch die Angabe „Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2“ 
ersetzt.

 Folgende Nummer 3 wird angefügt:

  „3. Die Zusammenführung der Verfahren nach Num-
mer 1 und Nummer 2 im Dialogorientierten Service-
verfahren gemäß Artikel 2 Absatz  2 Staatsvertrag. 
Das Dialogorientierte Serviceverfahren beinhaltet die 
in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 12 Absatz 1 
des Staatsvertrags benannten Regelungen und um-
fasst auch das Anmeldeverfahren gemäß Artikel 2 Ab-
satz 3 des Staatsvertrags.“

2.  Dem § 3 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

  „Sie erhebt Beiträge von allen Hochschulen. Satz  2 
gilt nicht für die Hochschulen, die ausschließlich 
künstlerische oder duale Studiengänge sowie Fernstu-
diengänge anbieten, soweit diese Hochschulen nicht 
ihre Teilnahme am Verfahren erklären. Die Stiftung 
erlässt eine Beitragsordnung, in der sie Höhe und Fäl-
ligkeit der Beiträge regelt.“

3.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 2 werden die Wörter „kommen Beschlüsse 
nicht gegen die Mehrheit der Hochschulvertreter 
zustande“ durch die Wörter „kommen Beschlüsse, 
mit Ausnahme solcher nach Artikel 13 Absatz  1 
Nummer  1 des Staatsvertrags, nicht gegen die 
Mehrheit der Hochschulvertreter zustande“ er-
setzt.

 b)   In Satz  3 wird das Semikolon durch einen Punkt 
ersetzt.

4.   Nach § 10 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a einge-
fügt:

  „(5a) Geldforderungen der Stiftung nach Artikel 16 
Absatz 2 des Staatsvertrags werden von der Landes-
kasse Düsseldorf als Vollstreckungsbehörde beigetrie-
ben.“

5.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§13 
 Inkrafttreten“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Das Hochschulzulassungsgesetz vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), das zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In §  1 Satz  1 werden vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

2.   In §  2 Satz  1 werden vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt und die Wör-
ter „Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008“ durch die Wör-
ter „gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 
vom 21. März 2016“ ersetzt.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 3 
 Grundsätze der örtlichen Studienplatzvergabe 
 und Dialogorientiertes Serviceverfahren“

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden vor dem Wort „Bewerber“ 
die Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

  bb)   In Satz 2 wird die Angabe „Artikel 10 Abs. 1 
Nr. 1 Sätze 1 und 2“ durch die Angabe „Arti-
kel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Halbsätze 1 
und 2“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „(2) Die Hochschulen in der Trägerschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen bedienen sich bei der 
Durchführung von Auswahl- und Zulassungsver-
fahren der Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 
Staatsvertrag der Stiftung für Hochschulzulassung 
(Dialogorientiertes Serviceverfahren). Die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die 
Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft mit 
Sitz in Nordrhein-Westfalen können sich der 
Dienstleistungen gemäß Satz 1 bedienen. Die Ein-
zelheiten der Zusammenarbeit zwischen der Hoch-
schule und der Stiftung sind von diesen vertraglich 
festzulegen.“

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 werden die Wörter „im Sinne des § 49 
Abs. 10 Satz 1 Hochschulgesetz oder im Sinne des 
§ 41 Abs. 8 Sätze 1 und 2 Kunsthochschulgesetz“ 
durch die Wörter „im Sinne des §  49 Absatz  11 
Satz 1 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Ab-
satz  11 Sätze 1 und 2 Kunsthochschulgesetz“ er-
setzt.

 b)   In Absatz 3 werden vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

 c)   In Absatz  5 Satz  1 werden die Wörter „im Sinne 
des §  49 Abs.  5 und 8 Hochschulgesetz oder im 
Sinne des §  41 Abs.  5 und 6 Kunsthochschulge-
setz“ durch die Wörter „im Sinne des § 49 Absatz 7 
und 8 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Ab-
satz  7 und 8 Kunsthochschulgesetz“ sowie die 
Wörter „Artikel 10 Abs.  1 Nr.  1 oder 3 Staatsver-
trag“ durch die Wörter „Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder 3 Staatsvertrag“ ersetzt.
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 d)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „im Sinne des 
§  49 Abs.  7 Hochschulgesetz oder des §  41 
Abs. 4 Kunsthochschulgesetz“ durch die Wör-
ter „im Sinne des § 49 Absatz 6 Hochschulge-
setz oder des §  41 Absatz  6 Kunsthochschul-
gesetz“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 werden die Wörter „Artikel 10 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 Staatsvertrag“ durch die Wörter 
„Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 
des Staatsvertrages“ und die Wörter „Artikel 
10 Abs. 1 Nr. 2 Staatsvertrag“ durch die Wör-
ter „Artikel 10 Absatz  1 Satz  1 Nummer  2 
Staatsvertrag“ ersetzt.

 e)   In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 10 
Abs. 1 Nr. 3 Staatsvertrag“ durch die Wörter „Arti-
kel 10 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 Staatsvertrag“ 
und die Wörter „im Sinne des §  49 Abs.  5 und 8 
Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Abs. 5 und 
6 Kunsthochschulgesetz“ durch die Wörter „im 
Sinne des §  49 Absatz  7 und 8 Hochschulgesetz 
oder im Sinne des § 41 Absatz 7 und 8 Kunsthoch-
schulgesetz“ ersetzt. 

5.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)   In Absatz 1 werden vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)   Vor dem Wort „Bewerber“ werden die Wörter 
„Bewerberinnen und“ eingefügt.

  bb)   In Nummer  1 werden vor dem Wort „Bewer-
ber“ die Wörter „Bewerberinnen und“ einge-
fügt.

  cc)   In Nummer  2 werden die Wörter „Einstu-
fungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 Hochschul-
gesetz oder §  41 Abs.  9 Kunsthochschulge-
setz“ durch die Wörter „Einstufungsprüfung 
gemäß §  49 Absatz  12 Hochschulgesetz oder 
§ 41 Absatz 12 Kunsthochschulgesetz“ ersetzt 
und vor dem Wort „Bewerber“ die Wörter „Be-
werberinnen und“ eingefügt.

  dd)   In Nummer  3 werden die Wörter „im Gel-
tungsbereich des Staatsvertrages“ gestrichen 
und vor dem Wort „Bewerber“ die Wörter „Be-
werberinnen und“ eingefügt.

 c)   In Absatz 3 werden vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

6.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz  2 Satz  1 wird folgender Satz einge-
fügt:

   „Durch Rechtsverordnung kann das Ministerium 
für begründete Fälle Ausnahmen von der Verpfl ich-
tung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 regeln.“

 b)   In Absatz  5 werden das Wort „Vertretern“ durch 
die Wörter „Vertreterinnen oder Vertretern“ und 
die Wörter „Präsidenten oder Rektoren“ durch die 
Wörter „Präsidentinnen oder Präsidenten oder 
Rektorinnen oder Rektoren“ ersetzt.

7.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 8 
  Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2 und Artikel 3 
Nummer  1 bis 3, 6 und 7 treten zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem der Staatsvertrag in Kraft tritt und fi nden 
erstmals auf das ihrem Inkrafttreten unmittelbar nach-
folgende Vergabeverfahren, frühestens jedoch auf das 
Vergabeverfahren zum Wintersemester 2018/19, Anwen-
dung. Artikel 3 Nummer 4 und 5 fi nden erstmals auf das 

ihrem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabe-
verfahren Anwendung.

Anlage: 

Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 21. März 2016
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S t a a t s v e r t r a g

über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Berlin, den 17. März 2016
 Winfried  K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 17. März 2016
 Horst  S e e h o f e r

Für das Land Berlin:

Berlin, den 17. März 2016
 Michael  M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:

Berlin, den 17. März 2016
 Dietmar  W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 17. März 2016
 Carsten  S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 17. März 2016 Olaf  S c h o l z

Für das Land Hessen:

Wiesbaden, den 21. März 2016
 Volker  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 17. März 2016
 Erwin  S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 17. März 2016
 Stephan  W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 17. März 2016
 Hannelore  K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 18. März 2016
 Malu  D r e y e r

Für das Saarland:

Berlin, den 17. März 2016
 Annegret  K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 17. März 2016
 Stanislaw  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 17. März 2016
 Reiner  H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 17. März 2016
 Torsten  A l b i g

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 17. März 2016
 Bodo  R a m e l o w
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Düsseldorf, den 31. Januar 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Für den Finanzminister 
der Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2017 S. 239

Berichtigung 
der Bekanntmachung zum Landesentwicklungs-

plan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 
vom 12. Januar 2017 

(GV. NRW. S. 207)

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW)

Die Landesregierung hat gemäß § 17 Absatz 2 des Lan-
desplanungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Mai 2016 (GV. NRW. S. 259) 
den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP 
NRW) mit Zustimmung des Landtags als Rechtsverord-
nung beschlossen.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz 1 des Landesplanungsgesetzes NRW.

Gemäß §  14 Satz  2 des Landesplanungsgesetzes NRW 
werden der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfa-
len (LEP NRW), die Planbegründung und die Zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 11 Absatz 3 des Raum-
ordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2986), das zuletzt durch Artikel 124 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, bei der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfa-
len als Landesplanungsbehörde sowie den Bezirksregie-
rungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster 
und dem Regionalverband Ruhr als Regionalplanungs-
behörden zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Verordnung zum Landesentwicklungsplan Nord-
rhein-Westfalen tritt gemäß Artikel 71 Absatz 3 der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen am 8. Feb-
ruar 2017 in Kraft. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  12 Absatz  5 des 
Raumordnungsgesetzes genannte Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung 
bei der Erarbeitung und Aufstellung des Landesentwick-
lungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) unbeacht-

lich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Verkündung der Verordnung gegenüber der Staatskanz-
lei des Landes Nordrhein-Westfalen als Landespla-
nungsbehörde unter Darlegung des begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

Düsseldorf, den 1. Februar 2017

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2017 S. 258

81

Satzung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

über die Zuweisung von Mitteln des 
LWL-Integrationsamts Westfalen
aus der Ausgleichsabgabe nach 

§ 77 Sozialgesetzbuch IX
an die örtlichen Träger bei den kreisfreien Städten,

Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen
in Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2017

Vom 2. Februar 2017

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und des § 7 Absatz 1 Buch-
stabe d der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), von denen § 7 
Absatz1 durch Artikel 5 des Gesetzes vom. 16. November 
2004 ( GV. NRW. S. 644) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit dem § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehinder-
tenrechts in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
November 1987 (GV. NRW. S. 401), der zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 09. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S.  874) geändert worden ist, hat die Landschaftsver-
sammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
am 2. Februar 2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Für das Haushaltsjahr 2017 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Trägern zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 102 Absatz 1 Nummer 3 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I 
S.1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 12 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I S.  1824) geändert 
worden ist, in Verbindung mit §  1 Absatz  1 Nummer  6 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Sozialgesetzbuch IX vom 31. Januar 1989 (GV. NRW. 
S.  78), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 
30.Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482) geändert worden ist,

13,49 Prozent

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung sind die Einnahmen des LWL-Integrationsamts 
Westfalen im Haushaltsjahr 2016 bis zum 30. September 
aus den Ausgleichsabgabezahlungen der Arbeitgeber 
gemäß § 77 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch unter 
Berücksichtigung des Finanzausgleichs zwischen den In-
tegrationsämtern für das Jahr 2016 abzüglich der Ab-
führung an den Ausgleichsfonds gemäß § 77 Absatz 6 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
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§ 3

(1) 13,49 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichs-
abgabe abzüglich eines Sockelbetrages werden auf die 
örtlichen Träger aufgeteilt nach einem Verteilungsschlüs-
sel, der sich je zur Hälfte errechnet aus dem Durch-
schnitt der tatsächlichen Zuweisungen an den jeweiligen 
örtlichen Träger in den Jahren 2014 bis 2016 und der 
Zahl der schwerbehinderten Menschen, die nach den 
letztverfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit in 
seinem Zuständigkeitsbereich auf Arbeitsplätzen von 
beschäftigungspfl ichtigen Arbeitgebern (§  71 Absatz  1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt wur-
den.

(2) Die durch die örtlichen Träger bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2016 nicht aufgewendeten und nicht ge-
bundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet.

(3) Das LWL-Integrationsamt Westfalen kann einzelnen 
örtlichen Trägern zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zustehenden Beträge hin-
aus Ausgleichsabgabemittel in Höhe des Sockelbetrages 
zur Verfügung stellen, soweit dadurch der Gesamtpro-
zentsatz nach § 1 nicht überschritten wird.

(4) Die örtlichen Träger berichten dem LWL-Integrati-
onsamt Westfalen bis zum 31. Januar des Folgejahres 
über die Verwendung der Ausgleichsabgabe per Vordruck. 

Münster, den 2. Februar 2017

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 2. Februar 2017

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2017 S. 258

7123

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Prüfungs- und Schlichtungsverordnung

Vom 26. Januar 2017

Auf Grund des § 47 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes 
vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) sowie auf Grund des 
Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 30. Sep-
tember 2016 nach §  79 Absatz  4 Satz  1 des Berufsbil-
dungsgesetzes verordnet das Ministerium für Arbeit, In-
tegration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen:

Artikel 1

§ 26 Absatz 1 Satz 1 der Prüfungs- und Schlichtungsver-
ordnung vom 1. Oktober 2010 (GV. NRW. S. 606), die zu-
letzt durch Verordnung vom 23. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S.  737) geändert worden ist, wird durch folgende Sätze 
ersetzt:

„Die schriftlichen Prüfungsarbeiten in der Ausbildereig-
nungsprüfung sowie in der Abschluss- und Umschu-
lungsprüfung sind jeweils von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses nacheinander, selbständig und 
unabhängig voneinander zu bewerten. Sollten die Be-
wertungen der zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses 
in der Abschluss- und Umschulungsprüfung um zehn 
oder mehr Punkte voneinander abweichen, ist die Prü-
fungsarbeit von einem dritten Mitglied des Prüfungsaus-
schusses zu bewerten.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 26. Januar 2017

Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Hans Peter  Z i m p l

Genehmigung

Die Verordnung zur Änderung der Prüfungs- und 
Schlichtungsverordnung wird hiermit gemäß §  47 Ab-
satz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes genehmigt.

Düsseldorf, den 26. Januar 2017

Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Udo  D i e l

– GV. NRW. 2017 S. 259
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